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Eine nachhaltige Investi-
tion ist eine Investition in 
eine Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung eines 
Umweltziels oder sozia-
len Ziels beiträgt, voraus-
gesetzt, dass diese Inves-
tition keine Umweltziele 
oder sozialen Ziele er-
heblich beeinträchtigt 
und die Unternehmen, in 
die investiert wird, Ver-
fahrensweisen einer gu-
ten Unternehmensfüh-
rung anwenden. 
 

Die EU-Taxonomie ist ein 
Klassifikations-system, 
das in der Verordnung 
(EU) 2020/852 festgelegt 
ist und ein Verzeichnis 
von ökologisch nachhal-
tigen Wirtschaftstätig-
keiten enthält. Diese 
Verordnung umfasst kein 
Verzeichnis der sozial 
nachhaltigen Wirt-
schaftstätigkeiten. Nach-
haltige Investitionen mit 
einem Umweltziel könn-
ten taxonomiekonform 
sein oder nicht. 

 

Name des Produkts:  Vontobel Fund - Green Bond Unternehmenskennung (LEI-Code): 
529900SFUVZHBF2Y5U19 

 

Nachhaltiges Investitionsziel 
 

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

 ☒ JA  ☐ NEIN 

 ☒ 
Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit 
einem Umweltziel getätigt: 97.99% 

☐ 
Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale bewor-
ben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen ange-
strebt wurden, enthielt es ___% an nachhaltigen Investi-
tionen 

 ☒ 
in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzu-
stufen sind 

 ☐ 
mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die 
nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 
☒ 

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 ☐ 
mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die 
nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nach-
haltig einzustufen sind 

   ☐ 
mit einem sozialen Ziel 

 ☐ 
Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit 
einem sozialen Ziel getätigt: 0% ☐ 

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale be-
worben, aber keine nachhaltigen Investitionen getä-
tigt. 

     
 

 

Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht? 

 

 Das nachhaltige Investitionsziel des Teilfonds wurde erreicht.  

Das nachhaltige Investitionsziel des Teilfonds bestand darin, in Schuldtitel zu investieren, die für Projekte und/oder von Emit-
tenten ausgegeben werden, die nach Einschätzung des Anlageverwalters einen Beitrag zu vordefinierten so genannten «Wir-
kungssäulen» (Impact Pillars) mit ökologischem Schwerpunkt leisteten. Die umweltbezogenen Wirkungssäulen (saubere und 
erneuerbare Energie, Energieeffizienz, Ressourceneffizienz, kohlenstoffarmer Transport, Land- und Forstwirtschaft sowie klima-
resiliente Infrastruktur) bildeten den Hauptschwerpunkt des Teilfonds (mindestens 80 % des Teilfondsvermögens). Zur Errei-
chung des nachhaltigen Investitionsziels legte der Teilfonds 98,46 % seines Vermögens in Green Bonds (nachhaltige Investitio-
nen mit ökologischer Zielsetzung) an. Mit diesen Anlagen investierte der Teilfonds in nachhaltige Investitionen mit einem Um-
weltziel im Sinne der EU-Taxonomie. Diese Ziele waren: «Klimaschutz», «Anpassung an den Klimawandel», «Nachhaltige Nut-
zung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen», «Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft», «Vermeidung und Verminde-
rung der Umweltverschmutzung», «Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme». Die Taxonomiekon-
formität der nachhaltigen Investitionen wurde auf der Grundlage der von den Emittenten vorgelegten Berichte festgestellt. Der 
Teilfonds investierte auch in ökologisch nachhaltige Investitionen, die nicht taxonomiekonform waren, da der Anlageverwalter 
nur die von den Emittenten gemeldeten Daten zur Taxonomiekonformität verwendete und nicht die von Drittanbietern bereit-
gestellten Schätzungen berücksichtigte und das technische Screening der EU-Taxonomie zum Berichtszeitpunkt für den Klima-
schutz und die Anpassung an den Klimawandel noch unvollständig war und nicht alle Umweltziele (die verbleibenden vier Ziele) 
abdeckte, weshalb der Anlageverwalter zusätzliche Analysen der Emittenten durchführte. Der Anlageverwalter wählte für den 

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 
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Teilfonds, unterstützt durch ein Gutachten einer zweiten Partei, ausschliesslich Green Bonds aus, mit denen Projekte finanziert 
werden, die zu den Wirkungssäulen des Teilfonds beitragen.  

Der Teilfonds hat keinen Referenzwert für die Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels bestimmt. 

 

Mit Nachhaltigkeits-indi-
katoren wird gemessen, 
inwieweit die nachhalti-
gen Ziele dieses Finanz-
produkts erreicht wer-
den. 

 Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten? 

 
Während des Berichtszeitraums wurde die Erreichung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale 
anhand der in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen: 

Nachhaltigkeitsindikatoren Wert Kommentar 

Prozentsatz der Investitionen in Green Bonds 100% 
 

Prozentsatz der Investitionen in soziale und/oder Nachhaltigkeitsanlei-

hen 
K. A. 

 

Prozentsatz der Investitionen in Schuldtitel, bei denen es sich nicht um 

Green Bonds handelt, die aber von Emittenten begeben werden, die ei-

nen Beitrag zu einem ökologischen Ziel leisten 

0% 

 

Prozentsatz der Investitionen in Wertpapiere von Unternehmensemit-

tenten, die einen nicht unerheblichen Teil ihrer Erträge aus Produkten 

und/oder Aktivitäten erzielen, die vom Teilfonds ausgeschlossen sind 

0% 

Auf ausgeschlossene 

Produkte und/oder Ak-

tivitäten wird im Ab-

schnitt zur Anlagestra-

tegie des Anhangs mit 

den vorvertraglichen In-

formationen verwiesen.  

Prozentsatz der Investitionen in Wertpapiere staatlicher Emittenten, die 

erheblichen UN- oder internationalen Sanktionen unterliegen 
0% 

 

Prozentsatz der Anlagen in Emittenten, die gegen bestimmte globale 

Normen und Standards verstossen, die vom Teilfonds unterstützt wer-

den, oder die kritischen Kontroversen ausgesetzt sind. Solche Kontro-

versen können mit Fragen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Un-

ternehmensführung zusammenhängen. 

0% 

 

Prozentsatz der Anlagen in Wertpapiere von Unternehmensemittenten, 

die nicht über dem von einem externen ESG-Datenanbieter bereitge-

stellten maximalen impliziten Temperaturanstieg (ITR) liegen, der für 

diesen Teilfonds festgelegt wurde. 

100% 

 

Gewichtetes durchschnittliches ESG-Rating des Teilfonds, das von ei-

nem externen ESG-Datenanbieter bereitgestellt wird. 

AAA 

(Score: 

8,8) 

Der Teilfonds muss min-

destens ein gewichtetes 

durchschnittliches ESG-

Rating von «A» aufwei-

sen 

Prozentsatz der von der ESG-Analyse erfassten Wertpapiere 100%  
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… und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen? 

 
 

Geschäftsjahr des Fonds endend am 31. August 2024 2023 

Nachhaltigkeitsindikatoren Wert Wert 

Prozentsatz der Investitionen in Green Bonds 100% 100% 

Prozentsatz der Investitionen in soziale und/oder Nachhaltigkeitsanleihen K.A. 0% 

Prozentsatz der Investitionen in Schuldtitel, bei denen es sich nicht um 

Green Bonds handelt, die aber von Emittenten begeben werden, die einen 

Beitrag zu einem ökologische Ziel leisten 

0% 0% 

Prozentsatz der Investitionen in Wertpapiere von Unternehmensemitten-

ten, die einen nicht unerheblichen Teil ihrer Erträge aus Produkten 

und/oder Aktivitäten erzielen, die vom Teilfonds ausgeschlossen sind 

0% 0% 

Prozentsatz der Investitionen in Wertpapiere staatlicher Emittenten, die er-

heblichen UN- oder internationalen Sanktionen unterliegen 
0% 0% 

Prozentsatz der Investitionen in Wertpapiere staatlicher Emittenten, die er-

heblichen UN- oder internationalen Sanktionen unterliegen 
0% 0% 

Prozentsatz der Anlagen in Emittenten, die gegen bestimmte globale Nor-

men und Standards verstossen, die vom Teilfonds unterstützt werden, oder 

die kritischen Kontroversen ausgesetzt sind. Solche Kontroversen können 

mit Fragen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensfüh-

rung zusammenhängen. 

0% K.A. 

Prozentsatz der Anlagen in Unternehmen, die nicht über dem für diesen 

Teilfonds festgelegten maximalen impliziten Temperaturanstieg (ITR) lie-

gen, bereitgestellt von einem Drittanbieter von ESG-Daten. 

100% K.A. 

Gewichtetes durchschnittliches ESG-Rating des Teilfonds, das von einem ex-

ternen ESG-Datenanbieter bereitgestellt wird. 

AAA (Score: 

8,8) 
100% 

Prozentsatz der von der ESG-Analyse erfassten Wertpapiere 100% 100% 

 

 

  Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich 
beeinträchtigt?     

  Um sicherzustellen, dass die nachhaltigen Investitionen des Teilfonds keinem ökologischen oder sozialen Anlageziel erheb-
lich schaden, berücksichtigt der Teilfonds alle obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 
(Principal Adverse Impacts, PAI) und gewährleistet, dass die Investitionen des Teilfonds mit den OECD-Leitsätzen für multi-
nationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang stehen, wie unten näher 
beschrieben. 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 
 

 
 

Für die durch den Teilfonds getätigten nachhaltigen Investitionen berücksichtigte der Anlageverwalter die Indikatoren 
für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch Anwendung des folgenden Verfahrens: Der Anlage-
verwalter hat ein Verfahren angewendet, um das Engagement der Anlagen gegenüber den wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren auf der Grundlage von internem Research zu identifizieren; zu den Daten-
quellen gehören ESG-Datenanbieter, Nachrichtenmeldungen und die Emittenten selbst. Wenn ein Wertpapier diese 
Mindestanforderung erfüllte, wurde die gesamte Investition als nachhaltige Investition betrachtet (vorausgesetzt, der 
Grundsatz der «Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen» und gegebenenfalls der Kriterien für eine gute Unter-
nehmensführung, wie unten beschrieben, werden erfüllt), entweder mit einem Umweltziel (Klimaschutz, verantwor-
tungsvolle Nutzung natürlicher Ressourcen) oder einem sozialen Ziel (Befriedigung von Grundbedürfnissen, Stärkung 
der Handlungskompetenz). 

 

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprin-
zipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:   



 

Seite | 4  

Vontobel Fund – Green Bond 

  Der Teilfonds verfügt über einen Prozess zur Überwachung von Kontroversen, der unter anderem die Ausrichtung an 
den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft 
und Menschenrechte gewährleistet. Dieser Prozess basiert auf Daten von Drittanbietern und kann durch eigene ESG-
Research-Fähigkeiten des Anlageverwalters ergänzt werden. Der Teilfonds schliesst Emittenten aus, die (i) gegen die 
vom Teilfonds beworbenen Normen und Standards (definiert im Abschnitt über die Anlagestrategie) verstossen; (ii) 
in kritische Kontroversen verwickelt sind. Es sei denn, der Anlageverwalter hat in beiden Fällen einen positiven Aus-
blick festgestellt (d. h. durch eine proaktive Reaktion des Emittenten, verhältnismässige Korrekturmassnahmen, die 
bereits angekündigt oder ergriffen wurden, oder durch aktive Teilhabe mit hinreichender Aussicht auf erfolgreiche 
Ergebnisse). 

    

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekon-
forme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien 
beigefügt.   

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden 
Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem ver-
bleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch 
nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 

  
 

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nach-
haltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Bei den wichtigsten 
nachteiligen Auswirkun-
gen handelt es sich um 
die bedeutendsten nach-
teiligen Auswirkungen 
von Investitionsentschei-
dungen auf Nachhaltig-
keitsfaktoren in den Be-
reichen Umwelt, Soziales 
und Beschäftigung, Ach-
tung der Menschen-
rechte und Bekämpfung 
von Korruption und Be-
stechung. 

 

Der Anlageverwalter hat die folgenden nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren für die Anlagestrategie des Teilfonds berück-
sichtigt: 
 

Tabelle Nr. Indikator für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 

1 1 Scope 1 Treibhausgasemissionen 

1 1 Scope 2 Treibhausgasemissionen 

1 1 Scope 3 Treibhausgasemissionen 

1 1 THG-Emissionen insgesamt (Scope 1 und 2) 

1 1 THG-Emissionen insgesamt 

1 2 CO2-Fußabdruck 

1 3 THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird 

1 4 Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind 

1 5 Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen 

1 5 Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen 

1 6 Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren NACE A-H und L 

1 7 Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken 

1 8 Emissionen in Wasser 

1 9 Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle 

1 10 
Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-
Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren 

1 11 Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung 
der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder 
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keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und 
OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben 

1 12 Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle 

1 13 Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 

1 14 
Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf 
von umstrittenen Waffen beteiligt sind 

1 15 THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird 

1 16 Anzahl der Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen 

1 16 Anteil der Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen 
  

 

Der Anlageverwalter hat ein Verfahren angewandt, um Emittenten, die den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nach-

haltigkeitsfaktoren ausgesetzt sind, auf der Grundlage von internem Research und/oder externen Datenquellen, zu denen ESG-

Datenanbieter, Nachrichtenmeldungen und die Emittenten selbst gehören, zu identifizieren. 

Es wurde keine Anlage mit kritischen und schlecht gemanagten Auswirkungen in irgendeinem der berücksichtigten Bereiche 

der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen identifiziert. Als Folge dieser Prüfung investierte der Anlageverwalter nicht in be-

stimmte Unternehmen und Emittenten. 
 

 

Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?  

 Die Hauptinvestitionen des Teilfonds sind nachstehend aufgeführt: 

 

Die Liste umfasst die fol-
genden Investitionen, 
auf die der größte An-
teil der im Bezugszeit-
raum getätigten Investi-
tionen des Finanzpro-
dukts entfiel: 
01/09/2023-31/08/2024 

 
Größte Investitio-
nen 

Sektor 
% der Ver-
mögens-

werte 
Land 

Verbund Energieversorgung 3.05 Österreich 

E.ON 
Erbringung von freiberuflichen, 
wissenschaftlichen und techni-
schen Dienstleistungen 

2.76 Deutschland 

E.ON 
Erbringung von freiberuflichen, 
wissenschaftlichen und techni-
schen Dienstleistungen 

2.70 Deutschland 

Acciona 
Erbringung von Finanz- und 
Versicherungsdienstleistungen 

2.64 Spanien 

Elia Transmission Bel-
gium 

Energieversorgung 2.59 Belgien 

Madrid 
Öffentliche Verwaltung, Vertei-
digung; Sozialversicherung 

2.54 Spanien 

Red Electrica 
Erbringung von Finanz- und 
Versicherungsdienstleistungen 

2.48 Spanien 

European Investment 
Bank 

Erbringung von Finanz- und 
Versicherungsdienstleistungen 

2.38 Luxemburg 

Orsted Energieversorgung 2.31 Dänemark 

European Union  
Öffentliche Verwaltung, Vertei-
digung; Sozialversicherung 

2.25 Belgien 

Acciona 
Erbringung von Finanz- und 
Versicherungsdienstleistungen 

2.24 Spanien 

European Investment 
Bank 

Erbringung von Finanz- und 
Versicherungsdienstleistungen 

2.20 Luxemburg 

Acciona 
Erbringung von Finanz- und 
Versicherungsdienstleistungen 

2.07 Spanien 
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Eurofima 
Erbringung von Finanz- und 
Versicherungsdienstleistungen 

2.05 Schweiz 

Oncor Electric Deliv-
ery 

Energieversorgung 2.03 Vereinigte Staaten 

 

  Die oben dargestellten Portfolioanteile der Anlagen sind ein Durchschnitt über den Referenzzeitraum, basie-
rend auf den Beständen des Teilfonds an den Quartalsenden des Geschäftsjahres. 

 

 

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen? 

Der Anteil nachhaltigkeitsbezogener Investitionen lag bei 97,99 % (nachhaltige Investitionen).  

  Wie sah die Vermögensallokation aus? 

Die Vermögensalloka-
tion gibt den jeweiligen 
Anteil der Investitionen 
in bestimmte Vermö-
genswerte an. 

          

      

 

Taxonomiekonform 
42.40 %  

       

    

 

Ökologisch 

97.99 % 

  

    

 

  

  

 

#1 Nachhaltig  

97.99 % 

Andere  

55.59 % 

 

 Investitionen  
Sozial  

0 % 
  

        

  

#2 Nicht na-
chhaltig  

2.01% 

     

 
 

  
#1 Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.  

#2 Nicht nachhaltige Investitionen umfasst Investitionen, die nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Je nach dem möglichen Einsatz von Derivaten als Teil der Anlagestrategie dieses Teilfonds kann das oben beschriebene 
Engagement Schwankungen unterliegen, da der Gesamtwert der Anlagen (NIW) des Portfolios durch die Marktbewertung 
von Derivaten beeinflusst werden kann. Weitere Einzelheiten über den möglichen Einsatz von Derivaten durch diesen 
Teilfonds finden Sie in den vorvertraglichen Informationen und der im Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik. 

  In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt? 

  Die Investitionen des Teilfonds erfolgten in den nachstehend aufgeführten Wirtschaftssektoren: 

  
Sektor Teilsektor Anteil (%) 

Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und 
technischen Dienstleistungen 

Verwaltung und Führung von Un-
ternehmen und Betrieben 

22.21 

Energieversorgung Elektrizitätsversorgung 21.32 

Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen Sonstige Finanzierungsinstitutionen 13.91 

Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen Zentralbanken und Kreditinstitute 9.63 
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Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung Öffentliche Verwaltung 7.76 

Energieversorgung Gasversorgung 6.54 

Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 
Treuhand- und sonstige Fonds und 
ähnliche Finanzinstitutionen 

6.27 

Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen Beteiligungsgesellschaften 3.50 

Information und Kommunikation 
Leitungsgebundene Telekommu-
nikation 

2.97 

Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen Versicherungen 2.08 

Total der übrigen Sektoren mit einem Anteil < 1.0% 1.86 

Die oben dargestellte Sektorallokation des Portfolios ist ein Durchschnitt, basierend auf den Beständen des Teilfonds zu 
den Quartalsenden des Geschäftsjahres. 

27.86% des Gesamtwerts der Investitionen (NIW) entfielen auf Unternehmen in Sektoren, die mit nicht erneuerbaren 
Energiequellen in Verbindung stehen könnten, wie etwa «Energieversorgung» (NACE-Code D), «Bergbau und Gewinnung 
von Steinen und Erden» (NACE-Code B) oder «Kokerei und Mineralölverarbeitung» (NACE-Code C19). Zu beachten ist, 
dass selbst Unternehmen, die verschiedenen NACE-Codes zugeordnet sind, in gewissem Umfang an Aktivitäten im Zusam-
men-hang mit nicht erneuerbaren Energien beteiligt sein können, auch wenn dies nicht der überwiegende Schwerpunkt 
ihrer Tätigkeiten ist. Darüber hinaus kann der Teilfonds in Anleihen investieren, die als Green Bonds, Social Bonds oder 
Nachhaltigkeitsanleihen gekennzeichnet sind. Mit diesen Anleihen werden in der Regel Projekte finanziert, die keinen 
Bezug zu nicht erneuerbaren Energien haben, selbst wenn die Unternehmen, die sie begeben, in Sektoren tätig sein kön-
nen, die eine potenzielle Verbindung zu nicht erneuerbaren Energiequellen haben. 

 

  
Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxo-
nomie konform? 

   

  
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas 
und/oder Kernenergie investiert?1 

Mit Blick auf die EU-Ta-
xonomiekonformität um-
fassen die Kriterien für 
fossiles Gas die Begren-
zung der Emissionen und 
die Umstellung auf voll 
erneuerbare Energie 
oder CO2-arme Kraft-
stoffe bis Ende 2035. Die 
Kriterien für Kernenergie 
beinhalten umfassende 
Sicherheits- und Ab-
fallentsorgungsvor-
schriften. 

Ermöglichende Tätigkei-
ten wirken unmittelbar 
ermöglichend darauf hin, 
dass andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen Bei-
trag zu den Umweltzielen 
leisten.  

Übergangstätigkeiten 
sind Wirtschaftstätig-
keiten, für die es noch 
keine CO2-armen Alter-
nativen gibt und die 

 ☐ Ja 

  ☐ In fossiles Gas   ☐ In Kernenergie  

  ☒ Nein 

 
1 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und 
keine Ziele der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Be-
reich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 
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Treibhausgas-emissions-
werte aufweisen, die den 
besten Leistungen ent-
sprechen. 

 

Taxonomiekonforme Tä-
tigkeiten, ausgedrückt 
durch den Anteil der: 

- Umsatzerlöse, die den 
Anteil der Einnahmen 
aus umweltfreundlichen 
Aktivitäten der Unter-
nehmen, in die investiert 
wird, widerspiegeln. 

- Investitionsausgaben 
(CapEx), die die umwelt-
freundlichen Investitionen 
der Unternehmen, in die 
investiert wird, aufzeigen, 
z. B. für den Übergang zu 
einer grünen Wirtschaft. 

- Betriebsausgaben 
(OpEx), die die umwelt-
freundlichen betriebli-
chen Aktivitäten der Un-
ternehmen, in die inves-
tiert wird, widerspiegeln. 

 

 

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es 
keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik 
die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, wäh-
rend die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine 
Staatsanleihen umfassen. 

 

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich 
Staatsanleihen* 

 

 

 

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staats-
anleihen* 

 

 
 

Diese Grafik gibt 95.27 % der Gesamtinvestitionen wie-
der. 

 

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen” alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

 

 

   

  Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätig-
keiten geflossen sind? 

 Der Anteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichenden Tätigkeiten betrug 0 %. 

 Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, 
im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt? 

  
 

Prozentsatz der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in 

Einklang waren 

2024 2023 

42.40 46.42 
 

   
 

  
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht 
mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden? 

 Der Anteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht EU-taxonomiekonform sind, betrug 55,59 % für die-
sen Teilfonds. 

42.40%

100.00%

57.60%

100.00%

0.00% 50.00% 100.00%

OpEx

CapEx

Umsatzerlöse

Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas
und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform

45.46%

100.00%

54.54%

100.00%

0.00% 50.00% 100.00%

OpEx

CapEx

Umsatzerlöse

Taxonomiekonform: Fossiles Gas

Taxonomiekonform: Kernenergie

Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas
und Kernenergie)

Nicht taxonomiekonform
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sind nachhal-
tige Investitio-
nen mit ei-

nem Umweltziel, die 
die Kriterien für ökolo-
gisch nachhaltige Wirt-
schaftstätigkeiten ge-
mäß der Verordnung 
(EU) 2020/852 nicht 
berücksichtigen. 

Bei diesen Emittenten wurde die wirtschaftliche Tätigkeit noch nicht von der EU-Taxonomie erfasst, der positive Beitrag 
stimmte nicht (vollständig) mit den Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Rahmen der EU-Taxo-
nomie überein oder der Emittent fiel nicht in den Berichtsbereich der EU-Taxonomie und der Anlageverwalter verfügte 
nicht über ausreichend gleichwertige Informationen, um seine Bewertung abzuschließen. 

 

 
Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

 Der Teilfonds investierte 0 % in nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel. 

 

 
Welche Investitionen fielen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlage-
zweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindest-
schutz? 

  Die «nicht nachhaltigen Investitionen» machten 2,01 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds aus und umfassten:  

- Barmittel und Barmitteläquivalente (2,01 %) für Zwecke des Liquiditätsmanagements. 

Bei allen «anderen Investitionen» wurden ökologische und soziale Mindestschutzmassnahmen angewandt und bewertet, 
mit Ausnahme von (i) Derivaten, die nicht auf Einzeltitel Bezug nehmen, (ii) von anderen Verwaltungsgesellschaften ver-
walteten OGAW und/oder OGA und (iii) den oben beschriebenen Barmitteln und Barmitteläquivalenten. 

 

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen In-
vestitionsziels ergriffen? 

 
Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die bei der Auswahl der nachhaltigen Investitionen zum Einsatz kamen, wurden 
während des Berichtszeitraums überwacht. Bei den Investitionen im Einklang mit der EU-Taxonomie berücksichtigte der Anlage-
verwalter nur die projektbezogene Konformität, nicht aber die der Unternehmen selbst. 

 
Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten? 
 

Bei den Referenzwer-
ten handelt es sich um 
Indizes, mit denen ge-
messen wird, ob das 
nachhaltige Ziel des Fi-
nanzprodukts erreicht 
wird. 

 Der Teilfonds hat keinen Referenzwert für die Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels bestimmt. 

 

 
 


